
Stellungnahme(n) (Stand: 19.04.2021)

Sie betrachten: Bebauungsplan Nr. 432 Letmathe - Photovoltaik-Freiflächenanlage Nordfeld

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB

Zeitraum: 29.07.2019 - 30.08.2019

Behörde: Westnetz GmbH Dokumentation

Frist: 30.08.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Annett Schwarz (Stadt Iserlohn), am: 23.08.2019 , Aktenzeichen: k. A.

Sehr geehrte Frau Schwarz,

wir nehmen Bezug auf Ihre E-Mail vom 29.07.2019 an die Westnetz GmbH, mit der Sie um Planauskunft
für das Projekt Bebauungsplan Nr. 432 "Letmathe-Photovoltaik-Freiflächenanlage Nordfeld" gebeten
haben. 
In dem von Ihnen angegebenen Bereich verläuft die Erdgashochdruckleitung L.-Str. 174.
Maßnahmen an der o. g. Erdgashochdruckleitung und deren Anlagen sind zurzeit nicht vorgesehen.
Die o. g. Erdgashochdruckleitung befindet sich im Eigentum der innogy Netze Deutschland GmbH. Der
Betrieb und die Verwaltung erfolgt durch die innogy Netze Deutschland GmbH.
Die innogy Netze Deutschland GmbH, als größter Verteilnetzbetreiber Deutschlands, ist eine 100-
prozentige Tochtergesellschaft der innogy SE und verantwortlich für Planung, Bau, Instandhaltung und
Betrieb von Netzen für unterschiedliche Eigentümer.
Die nachfolgende Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die o. g. Erdgashochdruckleitung der
innogy Netze Deutschland GmbH mit einem Betriebsdruck ≥ 5bar.
Die örtliche Betreuung der Erdgashochdruckleitung erfolgt durch unseren anlagenverantwortlichen
Meister, Herrn Pagendarm, Tel.: 0231-22569 599-262.
Wir möchten Sie jetzt schon darauf hinweisen, dass vor Beginn jeglicher Bauarbeiten in den
Schutzstreifenbereichen und in der Nähe der Erdgashochdruckleitungen, die örtliche Abstimmung der
Arbeiten mit unserem anlagenverantwortlichen Meister zu erfolgen hat.
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass alle Arbeiten in der Nähe unserer
Versorgungseinrichtungen mit Lebensgefahr verbunden sind.
Anliegend übersenden wir Ihnen einen Bestandsplan im Maßstab M 1:500 aus dem Sie die Lage der
Erdgashochdruckleitung entnehmen können. Den Geltungsbereich des o. g. Projekt haben wir
nachrichtlich in dem Bestandsplan aufgenommen. 
Die Tiefenlagen der Erdgashochdruckleitung sind in dem Bestandsplanwerk mit einem D = dargestellt.
Bei fehlenden Angaben zu den Tiefenlagen gehen wir von einer Regeldeckung aus, die bei ca. 0,7 m bis
1,0 m liegt. Zur genauen Bestimmung der Lage und Erdüberdeckungen der Erdgashochdruckleitungen
sind ggf. nach Abstimmung mit unserem Netzbetrieb Probeaufgrabungen erforderlich.
Die Erdgashochdruckleitung L.-Str. 174 mit einem Nenndurchmesser von DN 150 wurde in einem
Schutzstreifen von 4,0 m Breite (jeweils 2,0 m rechts und links der Leitung) verlegt.
Die Schutzstreifenbreiten wurde aufgrund des max. Nenndurchmessers der Erdgashochdruckleitungen
bestimmt. Der tatsächlich grundbuchrechtlich gesicherte Schutzstreifen kann ggf. von den o. g. Angaben
abweichen. Der Schutzstreifen schafft die räumliche Voraussetzung zur Überwachung nach dem
DVGW-Arbeitsblatt G 466/I.
Der Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung freizuhalten und darf auch nicht mit Bäumen bepflanzt
werden. Oberflächenbefestigungen im Bereich der Erdgashochdruckleitungen in Beton sind nicht
zulässig. Das Lagern von Bauelementen, schwertransportablen Materialien, Mutterboden oder
sonstigem Bodenabtrag sind in dem Schutzstreifenbereich nicht gestattet. Größere Bodenauf- und
abträge (> 0,20 m) sind ebenfalls ohne Absprache nicht zulässig Zu evtl. Auskofferungen weisen wir
darauf hin, dass diese im Bereich der Erdgasleitungen so vorgenommen werden müssen, dass eine
Gefährdung der Erdgasleitungen, auszuschließen ist.
Die Erdgashochdruckleitungen müssen jederzeit, auch während der Baumaßnahme, zugänglich und
funktionstüchtig bleiben.
Waldbestände und Einzelbaume müssen einen Abstand von > 2,50 m beiderseits der
Leitungsaußenkanten aufweisen. Strauchwerk bis 2,0 m Höhe darf in solchen Abstand gepflanzt
werden, dass Inspektionen, Messungen und sonstige Maßnahmen ohne Beeinträchtigungen möglich
sind. Bei Überwachungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an einer Versorgungsleitung oder Kabel
kann auf evtl. vorhandene Anpflanzungen und Anlagen in dem Schutzstreifenbereich keine Rücksicht
genommen werden.
Wir bitten Sie, dafür Sorge zu tragen, dass im Zuge von Erschließungsarbeiten (Kanalanschluß, Gas-
/Wasser- und Stromleitungsverlegungen etc.) die Erdgashochdruckleitung Berücksichtigung findet. Wir
gehen hierbei davon aus, dass sich das Geländeniveau nicht wesentlich verändert (+/- 0,20 m).



Sofern neue Anlagen oder Änderungen von Straßen und Wegen, wasserwirtschaftlichen Anlagen,
Grundstücken (Eigentumsverhältnissen), Geländehöhen, Grünanlagen und Bepflanzungen im Bereich
der Versorgungsanlagen zu erwarten sind, müssen anhand von Detailplanungen rechtzeitig
Abstimmungen mit uns erfolgen.
Das Befahren der Erdgashochdruckleitungen mit Raupen oder Kettenfahrzeugen oder sonstigen
Lastkraftwagen und Abräummaschinen ist bei unbefestigten Oberflächen ohne unsere Zustimmung nicht
erlaubt. Zuwegungen und Überfahrten sind für die Befahrung mit Transport- und Hebefahrzeugen (≤ 12
to. Achslast) zu ertüchtigen bzw. durch geeignete Maßnahmen (z. B. Baggermatratzen, bewehrte
Betonplatten o. ä.) zu sichern.
Sollten bei der Durchführung der Arbeiten Schäden an den Erdgashochdruckleitungen entstehen, ist
unverzüglich Herr Pagendarm oder unsere ständig besetzte Leitzentrale unter der Rufnummer
0800/0793427 zu benachrichtigen. Aus Sicherheitsgründen sind die Arbeiten im Bereich der Schadstelle
einzustellen, bis der Schaden durch unsere Fachleute begutachtet worden ist und die Arbeiten wieder
freigegeben werden. Wird bei Baumaßnahmen versehentlich die Umhüllung der von uns überwachten
Gasfernleitungen beschädigt, werden diese Schäden kostenlos durch uns beseitigt.
Des Weiteren sind bei der Planung und Durchführung Ihrer Baumaßnahme unsere Anweisungen zum
Schutz von Erdgashochdruckleitungen (inkl. Begleitkabel) der innogy Netze Deutschland GmbH zu
beachten.
Wir weisen darauf hin, dass der Nutzer allein das Übertragungsrisiko trägt und somit die Haftung für
Schäden und Folgeschäden hinsichtlich der Vollständigkeit und der Interpretierbarkeit der zur
Verfügung gestellten Daten.
Die von der innogy Netze Deutschland GmbH zur Verfügung gestellten Leitungsdaten, sind auf das o.
g. Projekt beschränkt und dürfen nicht für die Bauausführung, sondern nur zu Planungszwecken
verwendet werden.
Weitergehende Sicherungs- und/bzw. Anpassungsmaßnahmen, die erst an Ort und Stelle geklärt
werden können, behalten wir uns ausdrücklich vor. Den Weisungen unserer Mitarbeiter ist zwingend
Folge zu leisten.
Die eindeutige Lesbarkeit bestätigen Sie uns bitte nach dem Öffnen der Plandatei unter:
hd-gas-stellungnahmen@westnetz.de
Bitte beachten Sie die beigefügten Anlagen.

Mit freundlichen Grüßen

i. V. Nattenberg i. A. Wesselbaum

Innogy Netze Deutschland GmbH Netzdokumentation 
Bochumer Str. 2, 45661 Recklinghausen 
mailto: hd-gas-stellungnahmen@westnetz.de
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